
Das Deutsche Rechnungslegungs

Standards Committee (DRSC) e. V.

wurde 1998 gegründet und mit Standar-

disierungsvertrag durch das Bundesmi-

nisterium der Justiz (BMJ) als zustän-

dige Standardisierungsorganisation für

Deutschland anerkannt. Im Standar-

disierungsvertrag verpflichtet sich das

DRSC, ein unabhängiges Standardisie-

rungsgremium einzurichten, den Deut-

schen Standardisierungsrat (DSR), und

auf dieses die in §342 Abs. 1 HGB defi-

nierten Aufgaben zu übertragen. Die

Mitgliedschaft im DRSC e.V. beruht auf

freiwilliger Basis. Die Finanzierung

erfolgt durch die Mitgliedsbeträge. Ver-

antwortlich für die Sicherstellung der

Finanzierung des Vereins ist der Vor-

stand, der diese Aufgabe auf einen Vor-

standsausschuss übertragen hat. Dieser

wird gebildet aus dem Vorsitzenden des

Vorstands, Herrn Neubürger (Managing

Director der Kohlberg Kravis Roberts &

Co. Ltd.), und vier weiteren Vorständen,

den Herren Prof. Dr. Perlet (Finanz-

vorstand der Allianz AG), Dr. Brandt

(Finanzvorstand der SAP AG), Prof. Dr.

Nonnenmacher (Sprecher des Vor-

stands der KPMG Deutsche Treuhand-

Gesellschaft AG) und Dr. Bock (Finanz-

vorstand der BASF AG).

Zu den gesetzlichen Aufgaben des

DRSC gemäß §342 Abs. 1 HGB gehö-

Liebe Leserinnen
und Leser,

im Jahr 1998 wurde das DRSC als

privates Standardisierungsgremium

geschaffen, um hiermit die Rech-

nungslegungsvorschriften flexibel und 

zügig an neue, vor allem internationale

Anforderungen anpassen zu können.

Über die Struktur und die aktuellen

Aufgaben des DRSC informiert ein

Beitrag aus der Rubrik Rechnungs-

legung und Prüfung.

Das neue Umweltschadensgesetz 

soll die Natur vor schädlichen

Umwelteinwirkungen durch den

Menschen schützen. Unternehmen,

die Umweltschäden verursachen,

müssen mit erheblichen Konse-

quenzen rechnen. In einem Gast-

beitrag der R+V Versicherung erfah-

ren Sie, wie man sich optimal gegen

diese Risiken absichern kann.

Seit vielen Jahren fördert der DGRV

mit seinen Entwicklungsprojekten

Genossenschaften in Mexiko. Über

die aktuelle Situation wird in einem

Beitrag der DGRV-Abteilung

Internationale Beziehungen/

Entwicklungsdienstleistungen 

berichtet.

Auf unserer Internetseite 

www.perspektivepraxis.de erhalten

Sie wie gewohnt zusätzliche

Informationen zu den einzelnen

Themen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht 

Ihre -Redaktion

ren die Entwicklung von Standards zur

Anwendung der Grundsätze über die

Konzernrechnungslegung, die Beratung

des Bundesministeriums der Justiz bei

Gesetzgebungsvorhaben zu Rechnungs-

legungsvorschriften und die Vertretung

der Bundesrepublik Deutschland in inter-

nationalen Standardisierungsgremien.

Einen Schwerpunkt der Tätigkeit bildet

dabei die Wahrnehmung der deutschen

Interessen im Rahmen der Entwicklung

der internationalen Rechnungslegungs-

standards (IFRS) durch das International

Accounting Standards Board (IASB) in

London einerseits und im Rahmen der

Umsetzung der IFRS in europäisches

Recht durch die EU andererseits.

Zusätzlich zu den bereits bestehenden

Aufgaben wird im Rahmen des

Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes

(BilMoG) vorgeschlagen, den Kreis der

gesetzlichen Aufgaben auf die Erar-

beitung von Interpretationen der interna-

tionalen Rechnungslegungsstandards

(IFRS) im Sinn von § 315a Abs. 1 HGB

zu erweitern, soweit der zu klärenden

Fragestellung lediglich nationale Bedeu-

tung zukommt.

Der Deutsche Standardisierungsrat

(DSR) als fachliches Gremium des

DRSC besteht aus sieben Mitgliedern.

Amtierende Präsidentin des DSR ist

Frau Liesel Knorr. Die sechs weiteren
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Mitglieder fungieren als Vertreter der

Analysten, Ersteller bzw. Wirtschafts-

prüfer. 

Modernisierung des HGB 

Am 8. November 2007 hat das Bundes-

ministerium der Justiz (BMJ) den lange

erwarteten Referentenentwurf eines

Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes

veröffentlicht. Durch die Streichung

zahlreicher, vor allem aufgrund steuer-

rechtlicher Vorschriften geschaffener

Wahlrechte soll insbesondere eine bes-

sere Vergleichbarkeit der Jahres- und

Konzernabschlüsse und eine schritt-

weise Anpassung des Handelsbilanz-

rechts an internationale Entwicklungen

geschaffen werden. Damit hat der

Gesetzgeber wesentliche Punkte des

vom Deutschen Standardisierungsrat

am 3. Mai 2005 veröffentlichten Posi-

tionspapiers mit Vorschlägen zur Mo-

dernisierung des HGB aufgegriffen. Das

DRSC begrüßt daher im Grundsatz die

Änderungen, sieht allerdings im

Einzelfall noch Diskussionsbedarf. Im

Rahmen einer ausführlichen Stellung-

nahme zu dem Referentenentwurf hat

sich der DSR insbesondere mit der

Bilanzierung von zu Handelszwecken

erworbenen Finanzinstrumenten zum

beizulegenden Zeitwert und der Neu-

regelung der Pensionsbilanzierung kri-

tisch auseinandergesetzt. Darüber hin-

aus hat der DSR Übergangsvorschriften

erarbeitet, die es den Unternehmen

ermöglichen sollen, die nach bisheriger

Rechtslage zulässigen Abschreibungen

beizubehalten (z. B. Abschreibungen im

Rahmen vernünftiger kaufmännischer

Beurteilung gemäß § 253 Abs. 4 HGB).

Um die Meinungsbildung zu dem IASB-

Projekt Small and Mediumsized Entities

(SMEs) zu unterstützen, befragte der

DSR kleine und mittelgroße Unter-

nehmen. Die Befragung wurde gemein-

sam mit der Universität Regensburg

sowie dem Bundesverband der Deut-

schen Industrie (BDI) und dem

Deutschen Industrie- und Handelskam-

mertag (DIHK) durchgeführt. Zudem

erstellten mittelständische Unternehmen

Probeabschlüsse nach ED-IFRS for

SMEs im Rahmen des IASB field tests.

Die Gesamtkoordination hatte hierbei

der DRSC, er wurde vom BDI und von

der PricewaterhouseCoopers AG unter-

stützt. Die Unternehmen wurden bei der

Erstellung der Probeabschlüsse von

mittelständischen Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaften betreut. Im Jahr 2008

wird eine weitere Studie mit der

Universität Regensburg durchgeführt;

dabei sollen Banken als wesentliche

Abschlussadressaten befragt werden,

welche spezifischen Anforderungen sie

an einen SME-Abschluss stellen.

Subprime-Krise

Mitte des Jahres 2007 waren in den

USA Zahlungsschwierigkeiten bei

Hypothekendarlehen bonitätsschwacher

Privatpersonen festzustellen. Bedingt

durch Verbriefungstransaktionen verur-

sachte der flächendeckende Ausfall die-

ser Subprime-Darlehen eine der größten

Liquiditäts- und Vertrauenskrisen auf

den Finanzmärkten weltweit: die sog.

Subprime-Krise. Bleibt die Frage, wel-

che Lehren aus dieser Krise zu ziehen

sind. Für den Bereich der Rechnungs-

legung dürfte eines gewiss sein: Unter

Mitwirkung von Unternehmen, Wirt-

schaftsprüfern, Standardsetzern und

Aufsichtsbehörden wird es mittel- bis

langfristig zu einer umfassenden Be-

standsaufnahme der heutigen Bilanzie-

rungsstandards kommen müssen. Um

den Unternehmen eine kurzfristige

Hilfestellung bei der Bewertung ihrer kri-

sengeschüttelten Wertpapiere zu ge-

ben, hat das Rechnungslegungs Inter-

pretations Committee (RIC) des DRSC

im Zusammenhang mit der „Subprime-

Krise“ ein Papier zur Bilanzierung von

Finanzinstrumenten nach IAS 39 veröf-

fentlicht.

Nicht zuletzt liegt dem DRSC die für

Genossenschaften und Personenhan-

delsgesellschaften wichtige Frage der

Abgrenzung von Eigen- und Fremd-

kapital nach IAS 32 am Herzen. Die

Abgrenzung von Eigen- und Fremd-

kapital ist Gegenstand einer Reihe von

Projekten. Bei der begrenzten Überar-

beitung von IAS 32 konnte nach intensi-

ven Konsultationen zwischen DRSC

und IASB erreicht werden, dass die res-

triktiven Anwendungsvoraussetzungen

so angepasst wurden, dass in vielen

Fällen deutschen Personenhandelsge-

sellschaften ein Ausweis ihrer Kapital-

konten als Eigenkapital wieder möglich

sein sollte. Im Rahmen des langfristigen

Forschungsprojekts Liabilities and

Equity wird der IASB im ersten Quartal

2008 verschiedene Ansätze für eine

grundsätzliche Neuregelung zur

Diskussion stellen. Unter der Führung

des DRSC wurde gemeinsam mit ande-

ren europäischen Standardsettern pa-

rallel ein weiterer Vorschlag zur Ab-

grenzung von Eigen- und Fremdkapital

erarbeitet. Dieses Diskussionspapier

wurde am 28. Januar 2008 veröffent-

licht. Der im Rahmen dieses Papiers

vorgeschlagene Ansatz zur Abgrenzung

von Eigen- und Fremdkapital (sog. loss

absorption approach) würde sowohl

Genossenschaften im Hinblick auf ihre

Geschäftsguthaben als auch Personen-

handelsgesellschaften im Hinblick auf

ihre Kapitalkonten einen Eigenkapital-

ausweis ermöglichen.

Ein Beitrag von 

WP/StB/RA Dr. Alexander Büchel

Deutsches Rechnungslegungs

Standards Committee
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Gemeinsam mit anderen europäi-

schen Standardsettern wird ein wei-

terer Vorschlag zur Abgrenzung von

Eigen- und Fremdkapital erarbeitet.


